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Die verhängnisvolle Markttasche
/643«W r«c&£e« im /efzfe« t/ze z/rez ^/drragrwppe« der ZürcLer Stadtpo/izei Lei

l/erLe/?r5w«/id/e«, Se/Lifraorde«, VerLrecLe«, Z?rtf«d/d//e«, «w de« Tc2fLe5ta«d

dw/zwweLrae«. zl« einem «icLt tfw/?ergewöL«/icLe« KerLeLr5w«/d//, wie er 5/c/? jede« 7Tig

ereig«e« Lcz««, zeige« wir ««5er« Leier« de« Ker/tf«/ ei«er io/cLe« Po/izei«Lfio«, die

z«r r^ie/ze« zlzz/L/ürzz«g zier ScL«/d/r«ge iicL ra//i«ier£er Jec/?«LcLer //i//i«zitte/ Ledie«r.

AUFNAHMEN VON HS. STAUB

Eine gewöhnliche Markttasche war die Ursache des Unfalls. Ein Knabe hatte
sie sich an die Lenkstange seines Velos gehängt und sie klemmte sich zwischen

Schutzblech und Pneu ein, just in dem Moment, als ein Auto dem Velo links vor-
fahren wollte. Der Knabe sprang vom blockierten Rad ab, gerade vor das Auto,
so daß dem Chauffeur nichts anderes übrig blieb, als blitzschnell nach links abzu-
reißen. Eine Viertelsekunde später stößt er mit einem rasch daherfahrenden Auto
zusammen. Die Polizei wird alarmiert, Neugierige drängen sich zu, der Tram-
verkehr stoppt, der verwundete Chauffeur eilt zum Arzt. Kurz darauf trifft
das Auto der Alarmgruppe der Stadtpolizei auf der Unglücksstätte ein. Fünf

Mann steigen aus : Gruppenchef, Zeichner, Photograph, Detektiv und ein Polizist
in Uniform. Der Gruppenchef orientiert sich rasch über die Lage. Gab es.Tote,
Verwundete? Müssen noch mehr Hilfskräfte zugezogen werden? Der Polizeioffi-
zier, der Bezirksanwalt, der Gerichtsarzt? - Der Fall ist nicht schwerwiegend. Die

Gruppe genügt. Während der Detektiv die Zeugen befragt, ein Verkehrspolizist
die Menge in Schach hält, der Zeichner mit Gips die Brems- und Gleitspuren der

verunglückten Autos markiert, stellt der Photograph das photogrammetrische
Aufnahmegerät in Position. Mit zwei scharfen stereoskopischen Uebersichtsauf-

nahmen endigt die Arbeit der Polizei auf dem Platze. Der Abschlepper reißt die

Aus dem Polizeirapport det Alarmgruppe: «Freitag, den
7. April 1933, 17.01 Uhr, ging auf der städtischen Haupt-
wache die telephonische Meldung ein, daß an der Selnau-
straße vor dem Bahnhot Selnau eine heftige Kollision
zwischen zwei Automobilen stattgefunden habe. Es seien
Personen verletzt worden. Rapportierender rückte mit der
Alarmgruppe III aus. Gleichzeitig wurde die Sanität vom
Vorfalle in Kenntnis gesetzt, welche ebenfalls ausrückte-

Polizeirapport Seite 4: «Die beiden
Zeugen X Marie und Y Rosa sind
vom Gefreiten Z 1 über den Vorfall
befragt worden, er wird darüber im
C.-Rapport Bericht erstatten»

R. Rudolf, Chauffeur, wohnhaft in L., welcher sich als Zeuge gemeldet
hat, machte dem Detektiv der Alarmgruppe u. a. folgende Angaben
(Polizeirapport Seite 3): «Das Auto ist mit einer Stundengeschwindig-
keit von ca. 35-40 Kilometer gefahren. Im gleichen Momente, als das

Auto dem Velofahrer nach links ausgewichen ist, ist von der entgegen-
gesetzten Seite das kleinere Auto gekommen. Meines Erachtens trifft
beide Autofahrer am Vorfalle keine Schuld. Es ist der Geistesgegenwart
des Lenkers des Autos, welches die Selnaustraße auswärts gefahren ist,

zu verdanken, daß der Knabe vom Auto nicht überfahren worden ist»

Für die Tatbestandsaufnahme ist
die deutliche Kennzeichnung der
Brems- und Gleitspuren des ver-
unglückten Autos wichtig. Der
Zeichner der Alarmgruppe mar-
kiert die Bremsspuren mit Gips

Früher wurden die zur Ermittlung aller Umstände notwendigen Vermessungen auf dem

Unfallplatze mit dem Meßband ausgeführt. Sie waren oft sehr zeitraubend. Nun hat die
Schweizer Firma Wild in Heerbrugg in Zusammenarbeit mit dem Photogram metrischen

Institut der Eidg. Techn. Hochschule und der Stadtpolizei für die letztere geeignete Spezial-

apparate konstruiert, die geeignet sind, ohne lange Verkehrsstörungen das Unfallgelände
photogram metrisch aufzunehmen. Aus den Photoaufnahmen wird dann nachträglich ein maß-

stäblich richtiges Bild des Geländeteils hergestellt. - Der Photograph stellt am photogram-
metrischen Aufnahmegerät gerade eine der beiden Photokammern ein, die in einem Abstand

von 1 7 Meter anpenrdnet zusammen das zur Auswertung notwendige Stereoskopbild ergeben
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Die photogrammetrische Aufnahme (oben) und
der Situationsplan (rechts) werden zusammen
mit dem Polizeirapport der Bezirksanwaltschart;
übergeben. Im vorliegenden Falle ergab sich
die Schuldlosigkeit des Chauffeurs. Die Ver-
Sicherung wird den Schaden decken müssen
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Der Photograph der Alarmgruppe hat nun aur
der Polizeiwache noch die Tatbestandsaufnah-
men zu entwickeln und aus ihnen im photo-
grammetrischen Auswertungsgerät, dem Auto-
graphen, die Pläne herzustellen. Mit allen nöti-
gen Maßen versehen, veranschaulichen sie die
Situation und dienen zur Abklärung des Vorfalls
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